
Die Wahllerredn/Der Wahlleiler der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Markt Bechhofen
Martin-Luther-Platz 1

91572 Bechhofen

Bekanntmachung
der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden

Wahlergebnisses sowie der Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses

des §tadtrats der Oberbürgermeisterin oder
des Oberbürgermeisters

am Sonntag, 08. März 2026

'1. Die SiEung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses gemäß Art. 19 Abs. 3
des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKTWG) findet statt am

Montag, 09.03.2026

xfür die Wahl des Gemeinderats der ersten Bürgermeisterin oder
des ersten Bürgermeisters

Uhr
Uhrze(

um 19:00 Uhr

in/im

Bezeichnung des Gebäudes, Anschrlfi. Bezeldrnung des Räums bzw. Zlmm€r-Nr

Sitzungssaal im Rathaus der Marktgemeinde Bechhofen

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und ontscheidet in ötfentlicher Sitzung, soweit nicht Rilcksichten auf das Wohl der
Allgemeinheit odel auf berechtigt6 Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKTWG). ln diesen Fällen berät und
entscheidet er in nichtöffentlicher SiEung über den Ausschluss der Ötfentlichk€it. Beschlüsse, die in nichtöflentlicher Sitzung
gefasst wurden, werden dsr Öffentlichkeit bekannt g€gebon, sobald di€ Gründ€ für die Geheimhaltung wegg€fallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls r€chEeitig bokannt g€macht.

2. Form der Verkündung des vorläutigen Wahlergebnisses; Frislbeginn für die Annahme der Wahl.

Unter dem Vorbohalt der Feststellung des abschließenden Wahlergebnissos durch den Wahlausschuss wird das ermittelts
voriäufig€ Wahlergebnis durch

Form bzw. Arl der Ve ündung des vodäungen Wahlerg€bnisses (2.8. ölrentlichei Anschlagam Raha!s. VerÖfienllrchung im lnlernel, etc.)

2.1 öffentlichen Anschlag am Rathaus,

Form bzw ftl der Verkündung des vorläullgen Wahleroebnisses (2.8. öftentllchen Anscilag am Ralhaus, Veröltenlli€hung im lnletnet. elc. )

2.2 Veröffentlichung auf der Homepage der Marktgemeinde Bechhofen

gegenüber der Ötfentlichk6it verkündot.

Ftir den Beginn der Woch6nfrist des Art. 47 Abs. 1 SaE 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgosetz, binnsn der aufgrund eines
Wahlvorschlags 9€wählt€ P€rsonen schriftlich oder zur Niederschrift bei d€r Gomeinde-lstadtvorwaltung die Wahl ablahnen
können. ist die unter

N r. 2.1 Nt.2.2

genannte Form bzw. Art d€r Verkündung dss vorläutigen Wahlergebnisses entscheidend

=

Dal!m

23.02.2026 Ba s rtner - leiter

Angeschlagen an 23.02.2026

Veröffentlichlam: 26.0?.2026
(Anßblan Zetlng)

imiin der Amtsblatt der Marktgemeinde
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Abgenommen am:


